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Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Schaffung einer Maßnahme der Europäischen 
Union für das Europäische Kulturerbe-Siegel 
KOM(2010) 76 endg.; Ratsdok. 7094/10 

 

 

Der Bundesrat hat in seiner 869. Sitzung am 7. Mai 2010 gemäß §§ 3 und 5 
EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. Der Bundesrat teilt die Auffassung der Kommission, dass ein Europäisches 
Kulturerbe-Siegel einen Beitrag zur Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls der 
Bürgerinnen und Bürger zur EU leisten kann, indem es gemeinsame Elemente 
der Geschichte und des kulturellen Erbes in das Bewusstsein rückt. Er begrüßt 
daher den vorliegenden Vorschlag und befürwortet, dass geeignete Einrichtun-
gen in Deutschland sich um das Europäische Kulturerbe-Siegel bewerben. 

2. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass das Kulturerbe-Siegel einen Mehrwert 
schaffen muss, indem es sich deutlich von bestehenden Maßnahmen, wie dem 
UNESCO-Weltkulturerbe-Siegel oder den "Kulturwegen Europas", abgrenzt. 
Doppelungen sollten weitgehend vermieden werden, um einer gegenseitigen 
Entwertung entgegenzuwirken. 

3. Zur Schärfung des eigenständigen Profils sollte das Kulturerbe-Siegel nur an 
eine begrenzte Anzahl von Einrichtungen vergeben werden, welche die streng 
auszulegenden Auswahlkriterien erfüllen. Eine Begrenzung auf die Verleihung 
von zehn Europäischen Kulturerbe-Siegeln pro Jahr erscheint angemessen. Län-
derübergreifende Stätten sollten bei der endgültigen Auswahl Vorrang haben.  

 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946 



Drucksache 141/10 (Beschluss) - 2 - 
 

4. Für die Bewertung der bereits bestehenden europäischen Kulturerbestätten sind 
ebenfalls hohe Qualitätsmaßstäbe anzulegen. Doppelstrukturen mit unterschied-
lichen Standards unter gleichlautender Bezeichnung sind zu vermeiden. 

5. Der Bundesrat geht davon aus, dass das zwischenstaatliche Verfahren für das 
Europäische Kulturerbe-Siegel weiterhin solange möglich ist, bis der Beschluss 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung einer Maßnahme der 
EU für das Europäische Kulturerbe-Siegel in Kraft getreten ist. 

6. Das gesamte Verfahren sollte durch eine unabhängige, internationale Institution 
begleitet werden (Monitoring), die nach einheitlichen Maßstäben urteilt. 

7. Die europäischen Sprachen sind für die Bürgernähe des Tätigwerdens der EU 
von besonderer Bedeutung. Der Bundesrat vermisst im Vorschlag der Kommis-
sion die Aussage, dass Bewerbungen für das Kulturerbe-Siegel in der jeweili-
gen Landessprache eingereicht werden können.  

8. Der Bundesrat unterstreicht die Aussagen, dass die Organisation des Kultur-
erbe-Siegels durch eine schlanke Verwaltung erfolgen soll und keine neue 
Bürokratie aufgebaut wird. Eine Auslagerung rein administrativer und unter-
stützender Tätigkeiten auf bestehende Agenturen ist anzustreben.  

9. Es wird begrüßt, dass der zusätzliche finanzielle Aufwand auf die Betreuung, 
das Marketing des Siegels sowie die Netzwerkunterstützung begrenzt wird und 
die finanzielle Unterstützung der Restaurierung von europäischen Kulturerbe-
stätten nicht vorgesehen ist. Bei der Finanzierung aus dem Programm KULTUR 
(2007 - 2013) und dessen Nachfolger ist sicherzustellen, dass sie nicht aus dem 
Bereich 1 (Kooperationsprojekte), insbesondere nicht aus dem Bereich der 
kleineren Kooperationsmaßnahmen erfolgt. 

10. Der Bundesrat betont, dass unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität die Ent-
scheidung über die Mitglieder der Expertenjury ebenso wie die endgültige Aus-
wahl der Stätten nicht durch die Kommission, sondern durch den Rat erfolgen 
sollte. 

 


